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1. Ausgangslage

Die Gemeindesteuern werdenderzeit durch die Gemeinde bezogen.Basisfür den Bezug bildet
jeweils die Staatssteuer, welche den Steuerpflichtigen durch die Kantonale Steuerverwaltung
(KStV) in Rechnung gestellt wird. Die Gemeindesteuerrechnung wird demzufolge jeweils erst
nach der Staatssteuerrechnungan die Steuerpflichtigen versendet. Die Steuerpflichtigen erhal-.
ten somit zwei Rechnungen: Von der KStV diejenige für die Staatssteuern, welche auch den
Bundessteuerbetrag beinhaltet, von der Gemeinde die Gemeindesteuerrechnung.

Gemäss $138 des kantonalen Steuergesetzes (SGS 331) ist der Bezug der Gemeindesteuern
Sache der Gemeinden, wobei auf Ersuchen einer Gemeinde die KStV den Bezug der Gemein-
desteuern zusammen mit der Staatssteuer (und Bundessteuer) vornehmen kann.In diesem Fall
gelten sämtliche für den Bezug der Staatssteuer massgeblichen Bestimmungen und verwal-
tungsinternen Weisungen sinngemäss auch für den Bezug der Gemeindesteuern.So werden
zum Beispiel dieselben Verzugs- resp. Vergütungszinssätze und dasselbe Fälligkeitsdatum wie
bei der Staatssteuer angewendet. Ä

Die Gemeindesteuern werden abdem Steuerjahr 2024 durch die Kantonale Steuerverwaltung
für 64 von 86 Baselbieter Gemeinden zusammenmit der Staatssteuer erhoben.. Darunter befin-
den sich auch grössere Gemeindenwie Liestal, Laufen oder Münchenstein. Der Trend, den
kommunalen Steuerbezug durch die KStV mit einer gemeinsamen Rechnung einzuziehen, hat
sich in den letzten Jahren verstärkt. Die Gründe dafür liegenvor allem in wirtschaftlichen Über-
legungen,in der Nutzung von Synergien bei der KStV und in der Reduktion von gemeindeinter-
nen Risiken. — |

Um den Bezug durch die KStV vollziehen zu lassen, schliesst jede Gemeinde eine separate
"Dienstleistungsvereinbarung mit der KStV ab. Diese sieht eins Bezugsentschädigung von
CHF 20 pro Steuersubjekt vor. Mit diesem Aufwandentgelt sind sämtliche Bezugshandlungen
inbegriffen: provisorische Rechnung, definitive Rechnung,rektifizierteRechnung, Zahlungsver-
einbarungen, Mahnwesen, Betreibungswesen, Verlustscheinbewirtschaftung, etc. Entschädi-

_ gungen für aperiodische Rechnungstellungen (z.B. Kapitalzahlungen ausder2. und 3. Säule)
werden nicht separat abgerechnet und sind in. der „ntschädigung enthalten.

2. Erwägungen

2.1. ZunehmendesVolumen und Komplexität

Die Komplexität und der Aufwand für den Bezug der Gemeindesteuernist in denletzten Jahren
merklich angestiegen. Per 2023 sind durch die Einwohnergemeinde für rund 11'000 Steuersub-
jekte Rechnungen ausgestellt worden. Dies beinhaltet jeweils eine provisorische als auch eine
definitive Rechnungsstellung pro Steuerjahr. In vielen Fällen müssen Rektifikate nach Einspra- _
chenerstellt werden. Auch die Anzahl der Mahnungen undRatenvereinbarungenist angestie-
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‚gen. Spürbar istauch eine deutlich höhere Anzahl von Inkassomassnahmen für Betreibungen,
Fortsetzungsbegehren bis hin zu Verlustscheinen. Die Umsetzung von Steuerrevisionen, wie
die komplexe Steuervorlage 17, führen zu vermehrtem Überprüfungs- und Plausibilisierungs-
aufwand beim Erstellen von Rechnungen. Der Anstieg des Aufwandszeigt sich im Stellenetat:
die bisherige Vollzeitstelle musste mit einer temporären Aushilfe in einem 50% Pensum für den
Bezug sowie einer Übernahme von Inkassohandlungen in einem 40% Pensum durch eine ab-
teilungsinterne Mitarbeiterin ergänzt werden. Aktuell werden somit 190 Stellenprozente mit Auf-
gaben aus dem Steuerbezug betraut,

2.2. Klumpenrisiko .

Rund 60% der jährlichen Einnahmender Gemeinde kommen aus dem Bezug von Gemeinde-
steuern. Diese Erträge in der Summe von rund CHF 50 Mio. werden mit den erwähnten 190
Stellenprozenten erwirtschaftet, wobei der Hauptanteil und das breiteste Fachwissen bei einer
Person in einem Vollzeitpensum gebündelt ist. Glücklicherweise ist diese Position in den ver-

_ gangenen Jahren nie länger ausgefallen. Eine Stellvertretung ist zwar sichergestellt, jedoch
“würden dann andere wichtige Tätigkeiten liegen bleiben. Da es sich um sehrspezifisches fach-
liches Wissen handelt, ist es entsprechend schwierig im Stellenmarkt Fachkräfte zu finden. Dies

gilt sowohl für die Bezugstätigkeiten, als auch für die Veranlagungstätigkeiten. Die Veranla-
gungstätigkeiten werden hier nicht weiter thematisiert, weil sie für die Gemeinde Pratteln bereits

seit Jahrzehnten durch dieKStV erledigt werden. Beim Steuerbezug handelt es sich somit um

 

  

eine sehr zentrale und wichtige Position, welche aufgrund des notwendigen spezifischen Wis-
sens und einem ausgetrockneten Stellenmarkt, mit nur einer eingesetzten Person, ein Klum-
penrisiko darstellt. Die KStV kann aufgrund des grossen Volumens und entsprechend vieler
fachlich versierten Mitarbeitenden einen Ausfall besser auffangen, als die Gemeinde. |

‘2.3, Auslagerung

ES wird beabsichtigt, den Steuerbezug per Januar 2025 &an ‚die KStV auszulagern. Damit wer-
den sowohl die Veranlagung (bisher), als auch der Bezug (neu) bei der KStV angesiedelt sein.
Die Steuerpflichtigen werden nur noch von einer Stelle die Steuerrechnung erhalten, eine für
die Bundessteuer und eine für die Staats- mit Gemeindesteuer. Aus Sicht der Steuerpflichtigen
wird eine Vereinfachung erreicht, die Transparenz gefördert und Klarheit in Bezug auf die Kon-
taktstelle in Steuerfragen geschaffen, da diese nach der Auslagerung, resp. ab dem Steuerjahr

- 2025 vollständig bei der KStV liegt. Eine Priorisierung, respektive Favorisierung der Zahlung
vonStaats- oder Gemeindesteuer, ist somit obsolet und eine Zahlungsgerechtigkeit zwischen |
Kanton und Gemeinde wird hergestellt,

2.4. Finanzielle Konsequenzen .

Mit der Abtretung wird eine Bezugsentschädigung von CHF 20 pro Steuersubjekt fällig. ‚Bei
11'000 Steuersubjektenfallen somit Kosten von rund CHF 220'000 an. Für dieGemeinde erge-
ben sich jedoch Einsparungen für Saläre von 190 Stellenprozenten. Zudem können Kosten für
die Steuerbezugssoftware eingespart werden, das Inkasso nach SchKG wird für Steuerbezugs-.
handlungenhinfällig und auch Einsparungen bei Papier, Druckkosten, Verpackung undPorto
könnenerzielt werden.
Aus rein finanzieller Sicht hat die Abtretung an die KStV für die Gemeinde sogar einen positiven
Effekt, denn die Kosteneinsparungenwerden höher ausfallen als die neu zu entrichtende Be-
zugsentschädigung. Eine Berechnung mit den aktuellen Kosten für Salär, Software und Pa-
pier/Porto, verrechnet mit den neu anfallenden Kosten, ergeben eine Einsparung für die Ge-
meinde von zwischen CHF 20'000 — 30'000. . Ä
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| 2.5. Nachteile

Die Nachteile einer Auslägerung sind nurtheoretisch herleitbar, da sich daraus keine nachhalti-
. gen Auswirkungenfür die Gemeinde ergeben: Da derSteuerbezug gemeinsam mit der Staats-
steuer erfolgt, unterliegt die Gemeinde den kantonalen Steuerbezugs-Richtlinien. So kannz.B.
:kein eigener Fälligkeitstermin für diekommunale Steuer bestimmt werden. Da dieser bis anhin
mit dem 30. September jedoch ohnehin identisch war, ist dieser Einwand obsolet. Auch das
"Argument, dass die Gemeindekeine Zahlungserleichterung resp. Erlasse in eigener Kompetenz
gewährendarf,kann nicht angewendet werden. ÜberErlassgesucheentscheidetdie Taxations-
und ErlasskommissionBL. Dies wird so bleiben. Einzigdas Argument, dass der. Vergütungs-
und Verzugszins nicht mehr selber festgelegt werdenkann, wäregerechtfertigt. In denletzten
Jahren lag der Fokusbei der Festlegung eines gegenüber dem Kantonattraktiveren Vergü-
tungszinses, um die Zahlungenan die Gemeinde gegenüber derjenigen an den Kanton zu be-
günstigen. Mit der zukünftigen gemeinsamen Rechnungsstellung für die Staats- mit der Ge-

|  meindesteuer wird dieser Aspekt entkräftigt. Zu |

2.6. Operative Auswirkungen”

_Die Abtretung des Steuerbezugs erfolgt per Steuerjahr 2025. Die Gemeinde vollzieht den Be-.
zug bis und mit Steuerjahr 2024. Bezugshandlungen,dieim Jahr 2025 für das Steuerjahr 2024
anfallen, wie beispielsweise die definitive Rechnungsstellung für die Steuerperiode 2024,erfol-
gen noch durch die Gemeinde. Der Übergang anden Kanton erfolgt somit fliessend. Der kom-
“munaleSteueranteil überweist die KStV ab 2025 täglich an die Gemeinde. |
Die Einsichtin die Steuerdaten durch die Finanzabteilung der Gemeinde ist wie bis anhin <ge-
währleistet, da der direkte Zugriff auf das Systemder KStV bestehenbleibt. .

_Mit.der Genehmigung derTeilrevision deskommunalen Steuerreglements (StR) wirdderBezug
der Gemeindesteuern an die KStV abgetreten. Damit wird die Steuerverordnung (SV) obsolet
und mussaufgehoben werden.
Um die notwendigen. Vorkehrungen seitens KSV iin Bezug auf personelle Ressourcen, aber

_ auchauf Arbeitsplätze und Lagerraumfür Dossiers zutreffen, wird durch die KStV eine Vorlauf-
. zeit von sechs Monatenbenötigt. Der Beschluss des Einwohnerrates. muss somit bis Ende Juni
vorliegen, damit eine Abtretung per Januar 2025 möglich wird. Ä

3. Beschluss

Die: Teilrevision des Steuerreglements wird genehmigt.
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